
Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der
Castle Private Equity AG
Dienstag, 16. Mai 2023, 14.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

Traktandenliste

I. Genehmigung des 2022 Lageberichts, der Jahresrechnung und 
 Konzern rechnung 
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung
und Konzernrechnung per 31. Dezember 2022 zu genehmigen und von  
den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung:
Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahres-
rechnung und die Konzernrechnung für jedes Rechnungsjahr der  
General versammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle 
 PricewaterhouseCoopers AG, hat die Konzernrechnung und die Jahresrech-
nung geprüft und hat ihren Revisionsberichten nichts beizufügen.

II. Verwendung des Bilanzverlustes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von TCHF 5,686 auf  
die neue Rechnung vorzutragen.

Erläuterung:
Bitte beachten Sie, dass hier der Abschluss der schweizerischen Holding  
in Schweizer Franken betroffen ist, und nicht der konsolidierte Abschluss  
der Gesamtgruppe.

III. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführer
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und
den Geschäftsführern Entlastung zu erteilen.

Erläuterung:
Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäfts-
führung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionäre, dass  
sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen 
 Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, 
nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

IV. Ausschüttung von CHF 2.00 pro Aktie
Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 2.00 pro Aktie aus 
den Kapitaleinlagereserven.

Bei Genehmigung dieses Antrags wird die Ausschüttung von CHF 2.00 pro 
 Aktie aus den Kapitaleinlagereserven am 26. Mai 2023 ausbezahlt.  
Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der  
23. Mai 2023. Ab dem 24. Mai 2023 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

Erläuterung:
Die Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve erfordert einen Beschluss 
der General versammlung. Die beantragte Ausschüttung steht im Einklang 
mit der Realisierungsstrategie der Castle Private Equity AG.

V. Statutenänderungen
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Castle Private Equity AG  
zu ändern, um sowohl die Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft 
getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts zu erfüllen als  
auch der aktuellen best practice im Bereich Corporate Governance Rech-
nung zu tragen. Der Wortlaut der zur Änderung vorgeschlagenen Artikel  
der Statuten findet sich im Anhang zu dieser Einladung. Die vorgeschlage-
nen Anpassungen sind markiert. Der Anhang zur Einladung ist unter  
[https://castlepe.com/de/investor-relations#documents] abrufbar. 

V.I. Anpassung der Statuten hinsichtlich der Währung des Aktienkapitals
Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 4 der Statuten wie folgt zu ändern:
«Artikel 4: Aktienkapital
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt USD 545,966.11 und ist ein geteilt 
in 10,104,741 Namenaktien mit einem Nennwert von je USD 0.054.  
Die Aktien sind vollständig liberiert.»

Erläuterung:
Das revidierte Aktienrecht erlaubt neu die Ausgabe des Aktienkapitals in  
der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen ausländischen Währung.  
Bei der Castle Private Equity AG ist dies der US Dollar. Bestehende Aktien-
gesellschaften haben die Möglichkeit, die Währung, auf die das Aktien-
kapital lautet, zu wechseln. Bei Genehmigung dieses  Antrags wird  
der Verwaltungsrat diese rückwirkend per 1. Januar 2023 in Kraft setzen.

V.II. Einführung der Statutenbestimmungen für die Durchführung 
von Generalversammlungen in virtuellen oder hybriden Formaten
Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 8 Absatz 2 und 3 der Statuten wie in 
der veröffentlichten Beilage zu dieser Einladung aufgeführt einzuführen.

Erläuterung:
Das revidierte Aktienrecht erlaubt neu die elektronische Teilnahme an 
 Generalversammlungen:
– Einerseits gibt es die Möglichkeit, dass Aktionäre, welche nicht am 

 physischen Ort der Generalversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf 
elektronischem Weg ausüben («hybride Generalversammlung»).

– Andererseits wird es möglich sein, eine Generalversammlung ohne 
 physischen Tagungsort – das heisst ausschliesslich mit elektronischen 
Mitteln – durchzuführen («virtuelle Generalversammlung»).

Bei der Durchführung von Generalversammlungen unter der Verwendung 
elektronischer Mittel stellt der Verwaltungsrat sicher, dass (a) die Identität 
der teilnehmenden Aktionäre feststeht, (b) die Voten in der General ver-
samm lung unmittelbar übertragen werden, (c) alle Teilnehmenden  Anträge 
stellen und sich an der Diskussion beteiligen können und (d) das Abstim-
mungsergebnis nicht verfälscht werden kann. Damit wird gewährleistet, 
dass Aktionäre bei allen Formen der Durchführung (physisch, hybrid und 
 virtuell) die gleichen Rechte haben. Mit der Einführung von Artikel 8  Absatz 2 
und 3 werden die notwendigen statutarischen Grundlagen zur Durchführung 
von hybriden und virtuellen Generalversammlungen  geschaffen.

V.III. Verschiedene weitere Änderungen der Statuten aufgrund  
des neuen Aktienrechts
Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 6, Artikel 7, Artikel 8 Absatz 5,  
Artikel 9, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13, Artikel 15, Artikel 16, Artikel 18,  
Arti kel 20a, Artikel 20e und Artikel 22 der Statuten wie in der veröffentlich-
ten Beilage zu dieser Einladung aufgeführt zu ändern oder neu einzuführen.

Erläuterung:
Gemäss dem revidierten Aktienrecht kann eine Gesellschaft mit börsen-
kotierten Namenaktien einen Erwerber als Aktionär ablehnen, wenn dieser 
auf Verlangen der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien 
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat, dass keine 
 Vereinbarung über die Rücknahme oder die Rückgabe entsprechender Aktien 
besteht und dass er das mit den Aktien verbundene wirtschaftliche Risiko 
trägt. Mit der Änderung von Artikel 6 der Statuten soll den neuen Vorgaben 
des revidierten Aktienrechts Rechnung getragen werden. 

Mit dem neuen Aktienrecht werden auch die Aktionärsrechte gestärkt und 
die Regeln betreffend die Vorbereitung und Durchführung der Generalver-
sammlung modernisiert. In diesem Zusammenhang werden die Änderungen 
der nachfolgenden Statutenbestimmungen beantragt: Artikel 7 (Befugnisse), 
Artikel 9 (Einberufung), Artikel 11 (Beschlussfassung), Artikel 12 (Quoren), 
 Artikel 18 (Wählbarkeit, Aufgaben der Revisionsstelle) und Artikel 22 (Mittei-
lungen). Die Anpassungen in Artikel 8 Absatz 5 sowie Artikel 9 Absatz 7 der 
Statuten reflektieren auch die gestärkten Aktionärsrechte, insbesondere 
 tiefere Schwellenwerte für die Traktandierung und Antragsstellung der Aktio-
näre.



Mit dem neuen Aktienrecht werden dem Verwaltungsrat in beschränktem 
Umfang neue Aufgaben zugewiesen und der Katalog der unübertragbaren 
Aufgaben des Verwaltungsrats wird leicht ergänzt, ohne aber vollständig  
zu sein. Weiter entfällt die Pflicht zur Wahl eines Verwaltungsratssekretärs.  
In diesem Zusammenhang werden die Änderungen der nachfolgenden  
Statutenbestimmungen beantragt: Artikel 13 (Wahl, Amtsdauer, Konstituie-
rung), Artikel 15 (Aufgaben) und Artikel 16 (Organisation, Protokolle).

Im Zusammenhang mit dem neuen Aktienrecht wird auch die Verordnung 
 gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften  
in das neue Aktienrecht überführt, wobei im Vergleich zu früherem Recht 
 wenige Gesetzesänderungen erfolgen. In diesem Zusammenhang werden  
die Änderungen der nachfolgenden Statutenbestimmungen beantragt:  
Artikel 20a (zulässige weitere Tätigkeiten) und Artikel 20e (Darlehen, Kredite, 
Vorsorgeleistungen ausserhalb der beruflichen Vorsorge, Sicherheiten).

VI. Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl ( je einzeln) von Gilbert
J. Chalk als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Konrad Bächinger,
Thomas Amstutz und Heinz Nipp als Mitglieder des Verwaltungsrats  
für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.

Erläuterung:
Da die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats 
mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2023 
endet, müssen diese jeweils von der Generalversammlung wiedergewählt 
werden.

VII. Wahlen in den Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl (je einzeln) von Heinz Nipp und  
Dr. Konrad Bächinger als Mitglieder des Vergütungsausschusses für  
eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen 
 Generalversammlung.

Erläuterung:
Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Ab-
schluss der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2023 endet,  
müssen diese jeweils von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

VIII. Vergütung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von 
CHF 250,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats  
für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 
 genehmigt wird.

Erläuterung:
Wie in den Vorjahren und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen 
und  unseren Statuten, bitten wir die Aktionärinnen und Aktionäre, die 
 maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat zu genehmigen.
Die Jahreshonorare des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats 
bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

IX. Vergütung der Geschäftsführung
Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von
CHF 100,000 als Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsführung für  
das Geschäftsjahr 2024 genehmigt wird.

Erläuterung:
Wie in den Vorjahren und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen 
und  unseren Statuten, bitten wir die Aktionärinnen und Aktionäre, die 
 maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsführung zu genehmigen.
Die Jahreshonorare der Geschäftsführung bleiben gegenüber dem Vorjahr 
 unverändert.

X. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Marty, Biberzeltenstrasse 21,
8853 Lachen, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis  
zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung betreffend 
das Geschäftsjahr 2023 wieder zu wählen.

Erläuterung:
Nach dem Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter jährlich von der 
Generalversammlung zu wählen. Herr Marty erfüllt die Unabhängigkeits-
kriterien und der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn aus Gründen der Kontinui-
tät wiederzuwählen.

XI. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG als Revisions-
stelle für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen.

Erläuterung:
Gemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der Generalversamm-
lung zu wählen.

Informationen

Lagebericht 2022 
Der Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die 
Revisions berichte für das Jahr 2022 der Castle Private Equity AG können von 
der Webseite der Gesellschaft heruntergeladen werden. Auf Wunsch wird 
eine Kopie zugestellt.

Einladungen/Zutrittskarten 
Aktionäre, die bis und mit 3. Mai 2023 (12:00 Uhr CET) als stimmberechtigt 
im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung  
zur General versammlung ein Anmelde-/Bestellformular, mit dem die 
Zutritts karte samt Stimmmaterial angefordert werden kann. Die frühzeitige 
Rück sendung (spätestens bis zum 11. Mai 2023) erleichtert dem Aktien-
register die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. In der Zeit vom 
3. Mai 2023 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine 
 Eintragungen mit Stimmberechtigungen im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung und Vollmachterteilung
Die mit der Einladung verbundene Anmeldekarte kann zur Erteilung einer 
Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Peter Marty, 
 Biberzeltenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz verwendet werden.  
Vollmachts- und Weisungserteilung können alternativ auch elektronisch  
über das Aktionärsportal «Gvote» unter www.gvote.ch erfolgen. Mit Unter-
zeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter 
ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine 
anders lautenden schrift lichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für 
den Fall, dass an der  Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, 
welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Organ  und Depotstimm-
rechtsvertretung sind nicht zulässig.

Pfäffikon SZ, 21. April 2023

Im Namen des Verwaltungsrats 

Der Präsident 
Gilbert J. Chalk


